
Allgemeine Geschäftsbedingungen EberEvent Eberswalde 
 
Die nachfolgenden AGB stellen die ausschließliche Grundlage der 
Rechtsverhältnisse zwischen EberEvent Eberswalde (nachfolgend 
„EberEvent“ genannt) und seiner Kunden dar. 
 
1. Gegenstand des Vertrags 
Als Gegenstand des Vertrags wird die Vermittlung von mobilen Discjockeys/ 
Deejays (DJ) seitens EberEvent für eine vom Kunden geplante und 
organisierte Veranstaltung. EberEvent selbst handelt zu keinem Zeitpunkt als 
Kunde (Punkt 4. Abs. 3). 
 
2. Ablauf 
(1) Der Kunde besucht die Website von EberEvent und stellt über das 
Anfrageformular eine kostenlose Buchungsanfrage. Daraufhin bekommt der 
Kunde per E-Mail ein Preisangebot mit einem zusätzlichen Auftragsformular 
zugesendet. Bei Buchungsabsicht füllt der Kunde alle notwendigen Felder im 
Auftragsformular wahrheitsgemäß aus und sendet dieses unterschrieben an 
EberEvent zu. Anschließend versendet EberEvent eine Auftragsbestätigung 
per E-Mail und eine Rechnung per Post. Eine Reservierung des 
Buchungsdatums erfolgt erst nach Eingang des ausgefüllten und 
unterschriebenen Auftragsformulars. 
(2) Nach der Zusage des Kunden vermittelt EberEvent einen, oder zwei 
passende DJs, welche/r sich rechtzeitig vor der Veranstaltung bei dem 
Kunden für ein Vorgespräch meldet/ melden. Auf Wunsch kann auch ein 
persönliches Gespräch stattfinden. Der DJ/ die DJs und/ oder EberEvent 
kann hierfür anfallende Kosten bei dem Kunden in Rechnung stellen. 
(3) Am Veranstaltungstag erscheint der DJ/ die DJs am Veranstaltungsort 

und führt/ führen die vereinbarte Dienstleistung aus. 
 
3. Vertragsschluss 
Das Buchungsangebot auf der Website www.eber-event.de beinhaltet kein 
bindendes Angebot. Der Kunde übermittelt über das Buchungsformular an 
EberEvent eine unverbindliche DJ-Buchungsanfrage, welche EberEvent 
wiederum mit der Absendung der Auftragsbestätigung annimmt. 
 
4. Leistungen von EberEvent und GEMA Klausel 
(1) EberEvent übernimmt die Vermittlung eines oder zwei passenden 
Discjockeys, vermittelt das Vorgespräch zwischen DJ/ DJs und Kunden und 
entsendet den/ die ausführenden DJ/ DJs an den vom Kunden angegebenen 
Veranstaltungsort am Veranstaltungsdatum.  
(2) Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, erscheint der/ die ausführende 
DJ/ DJs am Veranstaltungsort mit einer Licht- und Tonanlage welche für bis 
zu 50 Gäste geeignet ist. 
(3) EberEvent handelt zu keiner Zeit als Veranstalter und ist kein 
ausführender Künstler. Demnach übernimmt EberEvent nicht die Anmeldung 
bei der GEMA und weiteren Gebühreneinzugszentralen. Laut GEMA sind 
private Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage o.ä. von der Anmeldung befreit. 
Öffentliche Feiern, Betriebsfeiern, Stadt- & Dorffeste u.ä. sind 
anmeldungspflichtig. Der Kunde verpflichtet sich im Vorfeld, sich bezüglich 
seiner Veranstaltung (öffentlich oder auch nicht-öffentlich) bei der GEMA 
ausgiebig zu informieren und diese, wenn nötig anzumelden. Alle anfallenden 
GEMA-Gebühren trägt der Kunde. 
 
5. Zahlungsbedingungen und Fälligkeit 
(1) Nach der Veranstaltung erhält der Kunde eine Rechnung. Im Falle einer 
Vermittlung eines DJs außerhalb des Teams von EberEvent erhält der Kunde 
zusätzlich eine Vermittlungsrechnung. Die Höhe der Vermittlung kann bis zu 
30% der vereinbarten Gesamtgage betragen und wird gesondert von der 
Auftragsgage ausgestellt. Die Vermittlungsrechnung ist innerhalb von 10 
Tagen an das Geschäftskonto von EberEvent zu überweisen. 
(2) Direkt nach Beendigung der Veranstaltung ist die Auftragsgage fällig. Der 
Kunde muss die Entrichtung des Gagenbetrages in bar an den DJ/ die DJs 
tätigen. 
 
6. Stornierungen 
(1) Bei einer Stornierung durch den Kunden fällt anstelle der vereinbarten 

Gesamtgage eine Stornopauschale in Höhe von 20% der Gesamtgage an. 
(2) Bei einer Stornierung durch den Kunden bis vier Wochen vor dem 
vereinbarten Veranstaltungstermin fällt anstelle der vereinbarten 
Gesamtgage eine Stornopauschale in Höhe von 50% der Gesamtgage an. 
(3) Bei einer Stornierung innerhalb der vier Wochen bis zum 
Veranstaltungstermin fällt anstelle der vereinbarten Gesamtgage eine 
Stornopauschale in Höhe von 80% der Gesamtgage an. 
(4) Bei Stornierungen von kurzfristigen Buchungen innerhalb von vier 
Wochen bis zum Veranstaltungstermin fällt anstelle der vereinbarten 
Gesamtgage eine Stornopauschale in Höhe von 80% der Gesamtgage an. 
(5) Ausgenommen von einer Stornopauschale sind Stornierungen innerhalb 
der Widerrufszeit (Punkt 12. Abs.1). 
 
7. Leistungsstörungen 
Es gelten die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. 
 
8. Haftung 
(1) Solange es sich nicht um Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
handelt haftet EberEvent für sich oder einen Erfüllungsgehilfen nur bei grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Bei leichten Verletzungen von wesentlichen 
Vertragspflichten haftet EberEvent nur für solche typischen Schäden, welche 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhersehbar waren. 
(2) Die genannte Haftungsbeschränkung gilt für vertragliche sowie 
außervertragliche Ansprüche. Bei Personenschäden haftet EberEvent 
unbeschränkt. 
(3) Der Kunde haftet für die gesamten anfallenden Kosten einer eventuellen 
Beschädigung der Technik, auch für diese, die durch die Gäste des Kunden 
verschuldet wurden in vollen Umfang. Der Wiederbeschaffungswert ist der 
Neupreis. Wenn ein Fehler / Schaden festgestellt wird, wird vermutet, dass 
dieser durch den Kunden (o. deren Gäste) verursacht und verschuldet ist. 
Für Diebstahl haftet der Kunde. EberEvent schließt ausdrücklich jede 
Haftung für Schäden durch unsachgemäße Handhabung des Kunden aus. 
 
 
 

9. Musikwünsche/ Musikwunschliste 
Eine Musikwunschliste dient unseren DJs nur als allgemeine Orientierung. 
Unseren DJs ist frei vorbehalten, Musikwünsche und Titel aus einer 
Musikwunschliste zu spielen. Die Musikliste und Musikwünsche verpflichten 
unsere DJs zu keiner Zeit. Unsere DJs wägen allein die Angemessenheit 
eines Musikwunsches oder eines Musikgenres passend zum restlichen 
Publikum und entscheiden selbst, ob ein gewünschter Titel/ bzw. ein 
gewünschtes Musik-gerne gespielt wird. Grundsätzlich spielen DJs von 
EberEvent keine Musik ausfolgenden Richtungen: Musik mit politischem 
Hintergrund, speziell rechts- bzw. linksorientierte Musik, 
nationalsozialistische Musik, Musik aus anderen Ländern - deren Inhalt nicht 
nachvollzogen werden kann, diskriminierende und deprimierende Musik, 
Musik mit negativen sozialen Inhalten, Musik mit Hassreden o.ä., 
Gewaltmusik mit harten Texten, sonstige verbotene Musikrichtungen. 
Stoßen unsere DJs auf Nichtverständnis Ihrerseits oder Ihrer Gäste zur 
Einhaltung dieser Klausel, behalten unsere DJs vor, ihre Arbeit frühzeitig zu 
beenden und sind berechtigt, die vereinbarte Gage in voller Höhe sofort und 
vor Ort einzuholen. 
 
10. Kost und Logis 
(1) Die Anzahl der Gästelistenplätze, u.U. mit Zugang für einen eventuellen 
Backstagebereich des DJs/ der DJs beträgt 2 Personen. Des Weiteren sind 
dem DJ/ den DJs und deren Begleitung alkoholfreie Getränke und (wenn 
möglich und erwünscht) leichte alkoholische Getränke frei zur Verfügung zu 
stellen. Zusätzlich hat der Kunde für mindestens eine warme Mahlzeit pro 
Person am Tag/ Abend zu sorgen. Andere Spesen sind separat 
abzusprechen.  
(2) Der Kunde übernimmt ebenfalls eventuelle Übernachtungskosten, soweit 

vorab vereinbart. Roomservice, Telefonkosten, etc. gehen zu Lasten des 
DJs/ der DJs. 
 
11. Platzansprüche 
(1) Der DJ, die DJs benötigen einen freien Platz in unmittelbarer Nähe und 
Sichtnähe der Tanzfläche mit den Mindestmaßen von 3,5 x 2 Metern (Breite, 
Tiefe). Ein Tisch ist nicht notwendig. 
(2) Für den Ein-/ und Auslad der Anlage/ des Equipments ist für freie Zufahrt 
zum Veranstaltungsort zu sorgen. Bei größeren Distanzen zum Auftrittsort ist 
für den Ein-/und Auslad vom Kunden ein Helfer zu stellen. Ein Pkw-Parkplatz 
in der Nähe des Auftrittsortes ist vom Kunden zu gewährleisten. 
 
12. Widerrufsrecht 
(1) Der Kunde kann seine Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne 
Angabe von Gründen in Textform widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt 
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor dem Vertragsabschluss und 
auch nicht vor Erfüllung der seitens EberEvent bestehenden 
Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. 
§ 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gem. § 312c Abs. 1 
Satz 1 BGB i.V.m. § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
EberEvent Eberswalde 
vertreten durch: 
Eric Pagel 
Schicklerstraße 36 
D-16225 Eberswalde 
Telefon: 03334 396 401 8 
E-Mail: info@eber-event.de 
Web: www.eber-event.de 
 
(2) Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn EberEvent mit der Ausführung 
der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der 
Widerrufsfrist begonnen hat. 
(3) Im Falle eines rechtswirksamen Widerrufs sind die empfangenen 
Leistungen zurück zu gewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen 
herauszugeben. Kann der Kunde die empfangene Leistung nur teilweise oder 
gar nicht an EberEvent zurück gewähren, muss er EberEvent gegebenenfalls 
Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen muss der 

Kunde innerhalb von 30 Tagen erfüllen. Die Frist hierfür beginnt für den 
Kunden mit der Absendung seiner Widerrufserklärung. 
 
13. Datenschutz 
(1) Alle vom Kunden freiwillig mitgeteilten personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich unter Beachtung des deutschen Datenschutzrechts 
verwendet. 
(2) Personenbezogene Daten werden nur erhoben, sofern und soweit der 
Kunde solche Daten bei der Nutzung der Website von EberEvent freiwillig 
mitteilt. Die Verarbeitung und Weitergabe an Dritte erfolgt nur soweit dies zur 
Durchführung des Vertragsverhältnisses notwendig ist. 
(3) Der Kunde hat jederzeit ein Recht auf unentgeltliche Auskunft seiner 
gespeicherten personenbezogenen Daten sowie gegebenenfalls ein Recht 
auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser Daten. 
(4) Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der 
personenbezogenen 
Kundendaten, zu Auskünften, Berechtigungen, Sperrung oder Löschung von 
Daten sowie der Widerruferteilter Einwilligungen können an den Anbieter 
unter unten angegebene Anschrift gerichtet werden. 
 
14. Schlussbestimmungen 
(1) Bei Unwirksamkeit einzelner Klauseln bleiben die übrigen Klauseln 
wirksam. 
(2) Ein Zurückbehaltungsrecht kann ausschließlich für Ansprüche aus dem 
jeweiligen Vertrag geltend gemacht werden. 
(3) Eine Aufrechnung ist nur mit bereits von der anderen Partei anerkannten 
oder gerichtlich festgestellten Ansprüchen möglich. 
(4) Mündliche abreden bedürfen zur Wirksamkeit der Textform. Dies gilt 
ebenfalls für Änderungen und Ergänzungen des Vertragsinhaltes. 
 
Stand: 02. Februar 2024 
Alle bisher veröffentlichten AGB verlieren hierdurch Ihre Wirksamkeit. 


